
AUF DEM HOLZWEG
Das deutsche Rentensystem benachteiligt die Familien, es werden immer weniger

Kinder geboren. Damit untergräbt es seine Stabitität und Zu kunftstaugtich keit.

Johannes Resc h

T\ie seselzliche Rentenlersiche-
l) ruri in Deutschland krankt.
Alle Reformversuche der letzten Jahr-
zehnte konnten das System nicht auf
eine solide Grundlage stellen. Auch
die heutigen Konzepte bauen auf den
fetrlerhaften Annahmen auf, die der
«grossen Rentenreform von 1957» zu-
grunde lagen.

Der wesentliche Konstruktions-
fehler ist die Asymmetde des «Um-
lageverfahrens,. Die Abgaben der
Erwerbstätigen bilden zwar die
Grundlage des Rentenanspruchs, tra-
gen jedoch nichts zur eigenen Rente
bei, da man mit diesen Beiträgen le-
diglich die Renten der vorangehenden
Generation finanziert. Die eigenen
Renten werden in diesem System nur
von den Kindern der «Beitragszahler»-

CeneraLion bezahlt. Eltern haben im
Erwerbsaller und im Rentenalter bei
vergleichbarer Lebensarbeitsleistung
einen nieddgeren Lebensstandard als
«Nur-Erwerbstätige».

Der ehemalige Sozialdchter ]ürgen
Borchert r'eranschaulichte die Bezie-
hung zwischen Enteignung der Eltern
durch das Rentenrecht und dem so-
genannten Familienlastenausgleich
(frei zitiert): uErst wird der Familie die
Sau vom Hof getrieben. Anschlies-
send werden - nach Antragstellung

- zwei Schnitzel als ,Familienförde-
rung) zffückgeliefert. » Ein Gesetzge-
ber, der die nächste Generation zur
Zahlung der Renten verpflichtet, aber
nicht dafür sorgt, dass eine genügend
grosse und gut ausgebildete Genera-
tion nachwächst, verhält sich wie ein
Landwi , der das Säen unterlässt und
sich dann r,r,rrndert, dass kein Korn

wächst. Damit hat sich unsere Gesell-
schaft vom chdstlichen Menschenbild
entfernt, das von der Verbundenheit
zwischen Eltem und Kindern ausgeht.
Aus dem biblischen Cebot ist eine
besondere Veryflichtung der Kinder
gegenüber ihrcn (alten) Eltern zu ent-
nehmen (2. Mose 20,12). Demgegen-
über zwingt das deutsche Rentenrecht
die Kinder, für kinderlose Rentner in

der Regel besser zu sorgen als für die
eigenen Eltern. Das schränktauch den
Spiehaum ein, die Eltern eigenverant-
wordich zu unterstützen, besonders
für die, die selbst Kinder haben. Der
besondere Schutz der Familie kommt
auch inArt.6 des deutschen Grundge-
setzes zum Ausdruck und steht somit
im Widerspruch zum Rentenrecht.

Verantwortlich dafür sind im We-
sentlichen zwei Ideologien, die seit
Jahrzehnten unsere Politik bestim-
men: linerseits die aul dem Mar}is-
mus beruhende Denkweise, die nur
den wert der Erwerbsarbeit aner-
kennt, während die Wertschöpfung
aus der Erziehungsarbeit der Eltern
(überwiegend von Frauen geleistet),
unbeachtet bleibt. Auf der anderen
Seite bewertet das Partikularinteresse
der Unternehmer die Erwerbsarbeit
ebenfalls höher als die Erziehungsar-
beit, weil sie allein ihnen Profit bringt.

Die Folge ist eine zunehmendeVer-
armung der Familien, weil ihnen die
Wertschöpfung aus der Kindererzie-
hung entzogen und ohne angemes-
sene Entschädigung vergesellschaftet
wurde. Daraus resultiert nicht nur
eine Abwertung der Erziehungsarbeit,
sondern auch ein Geburtenmangel,
der eben dieses einseitige Urnlagever-
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fahren untergräbt, weil die schwächer
werdende Nachwuchsgeneration die
hohen Renten von immer mehr A.lten
schwerer aufbringen kann.

Inzwischen haben die politischen
Akteure zwar gemerkt, dass dieses
Syslem an die Wand fährt, aber sie
versuchen, mit ungeeigneten Mass-
nahmen gegenzusteuern: So soll man
die schwindenden Sozialbeiträge
dadurch ergänzen, dass alle Eltern
möglichst voll erwerbstätig werden.
Das Eltemdasein wird so immer mehr
zum Llamsterrad und unattrakriv.
Dies verstärkt den Trend. auf Kinder
zu verzichten und destabilisiert das

System weiter. Andere behaupten, die
fehlenden Arbeitskräfte seien durch

Die Situation in
der Schweiz

Däs Rentensystem in der Schweiz

baut auf drei Säulen auf. Die erste

Säu le (AHV) funktioniert nach

dem Umlageverfahren und krankt
an denselben (onstruktionsfeh-

lern wie das deutsche Rentensys'

tern.0ie zweite Säule, die Pensi-

onskasse (PK), orientiert sich am

LeistunBsp.inzip. Arbeltnehmer
und Arber'tgeber zahlen bejde 8ei-

träge in die P( ein und jeder Ar-

beitnehmer erspart sich Alterska'
pitat. Bei der Pensjonierung hat
jeder dje Waht zwischen Rente

Jnd Kapitat. auch eine Komb'na-

tion ist möglich. Die dritte Säule

zur privaten Vorsorge ist freiwiLlig
und jährljch auf einen Maximal-

beitraB timitiert, den man zusätz'

lich vom steuerbaren Einl<ommen

abziehen känn. Ettern erhalten
Kinderzutagen, werden steuerlich
entla5tet und profitieren bei tiefe-
ren und mittlereß Einkommen zu-

dem von reduzierten Krankenkas-

senprämjen.
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Zuwanderung ersetzbar, übersehen
dabei aber, dass die wenigstenZuwan-
derer die Voraussetzungen dazu mit-
bringen. CDU, SPD, Linke und Grüne
setzen unverändert auf das bisberige
Umlageverfalren. Sie ignorieren, dass
der Geburtenrückgang diesem zuneh-
mend den Boden entzieht und die
nachwachsende Generation überfor-
dert.

Lediglich die FDP benennt das De-
fizit und will das Umlageverfahren
durch ein «Kapitaldeckungsverfahren»
ersetzen. Der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber zahlen hier ein und bilden
Kapital. Die FDP-Strategen übersehen
allerdings, dass ein solches Verfairen
nur beim wohlhabenden Teil der Be-
völkerung nachhaltig funktionieren
kann. Schon bei mittlerem Einkom-
men könnte man das erforderliche
Geld nur dann aufbringen, rvenn man
aufKinder verzichtet. Ein so bewirkter
weiterer Geburtenrückgang bieret fti r
die Zukunft der Gesellschaft ebenso
wenig eine Grundlage. Bei der AfD
werden die Konzepte Umlageverfah-
ren und Kapitaldeckung noch strittig
diskutiert. Gibt es einen gangbaren
Ausweg?

Alle erwähnten Lösungswege kran-
ken daran, dass sie das Leistungsprin-
zip missachten, wie es vor der Ein-
führung unserer Sozialversicherung
selbstverstuindlich war. Es war keine
Frage, dass sich die erwachsenen Kin-
der für ihre alten Eltem verantwortlich
fühlten und deren Unterhalt sicherten.
Wer keine Kinder hatte, musste durch
die Ansammlung vonvermögen selbst
für sein Alter vorsorgen. Beide Wege
der Alterssicherung waren leistungs-
gerecht, aber auch mit Risiken behaf-
tet. Kinder konnten vorzeitig sterben,
behindert sein, kriminell werden oder
aus anderen Gründen als Alterssiche-
rung ausfallen. Auch angehäuftes Ver-
mögen konnte durch Katastrophen,
Inflation oder anderes Missgeschick
verloren gehen.

Es stellt sich also die Frage, wie man
das Leistungsprinzip, das vor unserer

Sozialgesetzgebung bestand, wieder-
herstellen und jedoch gleichzeitig die
damals bestehenden Risiken beherr-
schen kann. Vor den Anfängen un-
serer Sozialversicherung (etwa 1BB0)
gab es immer ein Nebeneinander von
Umlageverfahren (erwachsene Kinder
sorgten für ihre alten Eltern) und der
Bildung von Vermögen ftir Erwerbstä-
tige ohne Kinder. Daneben gab es eine
Minderheil von Reichen, die sich bei
des leisten konnte.

Um die angesprochenen Risiken
für beideWege der Alterssicherung zu
umgehen, ist ejne Versicherung geeig-
net, die die Risiken auf eine grössere
Gemeinschaft überträgt und damit für
alle tragbar macht. Dass Versicherun-
gen grundsätTlich Iunltionieren, wis
sen wir etwavon der Kfz-Versicherung.
Hier erfolgt eine Absicherung gegen
ein Risiko, ohne dass es zu einer Um-
verteilung zwischen den Versicherten
kommt, abgesehen vom versicherten
Schadensfall.

tin Weg, der Leistu nBsgerech rig-
keit und soziale Sicherheit verbindet,
könnte sein. Eltern und Erwerbslärige
ohne Kinder in getrennten Versiche-
rungen abzusichern; Eltern durch das

Umlageverfahren und Nur Erwerbstä
tige durch ein Kapitaldeckungsverfab-
ren. Für Fllern mit einem Kind wäre
eine Kombinationslösung anzustre-
ben, Mehrkindfamilien wären zusätz-
lich zu entlasten.

Ein andererWeB wäre. dass die Kin
dererziehung als eine Investition aller
Bürger/innen gesehen wird und sich
alle Erwerbstätigen an den finanziel-
len Kosten beteiligen. Dadurch erwer-
ben sich alle das Recht auf eine Rente
von den erwachsen gewordenen Kin-
dern. Dieser Weg wurde ursprünglich
von Wi[Irid Schreiber in seinem Ent-
wurl'ftir die Rentenreform 1957 als Lö
sung vorgeschlagen. Sein Konzept sah

neben der «dlmamischen Altersrente,
als Gegengewicht eine ndynamische
Kindheits- und Jugendrente» vor. Das

Umlageverfahren zugunsten der Rent-
ner sollte man also durch eines zu-
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Vorschlag für ein leistungsgerechtes und daher nachhaltiges Rentenrecht
(echter Generationenvertrag)

gunsten der Kinder beziehungsweise
der tltern ausbalancieren. Dieser Vor-
schlag wurde aber von der damaligen
Adenauer-RegierunS velWorfen. Statt-
dessen r,r,urden durch alleinige Einfüh-
rung einer dynamischen Altersrente
auf Kosten der Eltern die Weichen ge

gen die Familie und in die Rentensack-
gasse gestellt.

Beide hier theoretisch vorgestellten
Lösungen verbinden das Leistungs-
prinzip mit sozialer Sicherheit. Aber
sie enthalten auch neue Risiken. So

wäre im ersten Fall das Risiko am Ka-
pitalmarkt allein von kinderlosen Er
werbstätigen zu tragen. Im zweiten
Fall des vollen Ausgleiclrs der Kinder-
kosten bestainde die Gefahr, dass sich
Eltern aul Kindererziehung beschrän
ken und auf Erwerbsarbeit überhaupt
verzichten, rvas ebenfalls nicht erstre
benswert ist.

Die beiden Wege kann man aber
auch so kombinieren, dass eine Mi-
nimierung der Nachteile resultiert. Es

isr heure schorr .o, dass sich arrch kin-
derlose Erwerbstätige durch den uFa

milienlastenausgleich»an den Kinder-
kosten beteiligen (Kindergeld, Kosten
für Kinderkrippen u. a.). Djeser Aus-
gleich könnte man so weit ausbauen,
dass etwa die Hälfte der Kinderkosten
ausgeglicheu wird. Die Eltern hätten
somit die Wahlfteiheit, dieses Geld als

Lohn für die Eigenbetreuung zu behal-
ten oder eine Fremdbetreuung ihrer
Wa}tl zu finanzieren.

Bei einem etwa hälftigen Ausgleich
der Kinderkosten wäre es dann ar.lcb

leistungsgerecht, den erwachsenen
Kindcrn die Zahlung einer im Ver-
gleich zu heute etlva hälftigen Rente
für alle zuzumuten, die dam auch
erwcrbsabhängig sein könnte. Die
rcstliche Hälfte der Rente wäre lür die
Eltern ebenfalls irn Umlageverfahren
von den Kindern zu finanzieLen. Nur-
Erwerbstätige hätten dann ihre zweite
Rentcnhällte durclr eine Kapitalversi-
cherung zu finanzieren. Das wäre ih-
nen aufgrund ihrer geringeren Kinder
kosten zumutbar.

m

ber könnte dabei als Organisator die-
nen, darf seine Funktion aber nicht
dazu missbrauchen. als Vormund der
Eltern aufzutreren, indem er zum Bei-
spiel die Betreuung in Kinderkrippen
zur Bedingung von Leistungen macht,
wie das heute geschieht.

Eine Versicherung im Umlagever-
fahren ist generationenübergreifend
und muss alle Erwerbstätigen einbe-
ziehen. So wäre eine berufsständische
Versicherung (zum Beispiel getrennt
für Arbeitnehmer und Selbstständige)
nur dann funktionsfähig, wenn Eltern
und Kinder der gleichen Berufsgruppe
angehörten. Das kann man aber zu-
mindest heute nicht mehr zugrunde
legen. Berufsorienlierte Zusatz\ersi-
cherungen sollten aber möglich blei-
ben. Allerdings kann man nicht er-
warten, dass Selbstständige wie Arzte,
Architekten u. a. ihre heutigen einiger-
massen fu nktionierenden Sicherungs
systeme in die gesetzliche Rentenver-
sicherung integrieren, solange deren
Konstruktionsfehler nicht behoben
sind. Erst muss man die gesetzliche
Rentenversicherung auf eine solide

M
ärbeitstähige Eltern
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Eltern und Nur-Erwerbstätige haben als Arbeitsfähige und im Alter beivergleichbarer
LebensarbeitsleistunB ähntichen Lebensstandard. Das System jst leistunBsgerecht.

Die vorgeschlagene Kombination
von Umlageverfahren und Kapitalde-
ckung entspricht dem Leistungsprin-
zip zwischen Eltern und Nur-Erwerbs-
tätigen. Es stimmt aber auch mit dem
Leistungsp nzip zwischen aufeinan-
derlolgenden Cenerationen überein.
weil die nachfolgende Generation nur
insoweit für die vorangegangene zu
sorgen hättc, wie sie selbst zuvor von
dieser versorgt wurde. Es überfordert
die nachfolgende Generation auch
nicht im Falle eines Geburtenrück-
gangs, weil weniger Kinder auch we-
niger Eltern zu vcrsorgen hätten.

Dic aul Wilfiid Schreiber zurückge-
hende ldee einer Versicherung des Ri-
sikos uAltcr», bei der das Geldkapitai
durch Kindcr (Humankapital) ersetzt
wird, ist deshalb genial, neil man nur
so das Alter für alle Er$,erbstätigen
absichern kann. LeistuDgsgerecht rmd
damit aufDauer funktionsfähig ist das

aber nur dann. t'enn neben dem «Ge-

winn, der InYestition in Kinder auch
deren Kosten von der Versicherungs-
gemcin.chafi getragen werden. wie
das\Ioraussetzung für.lede seriöseVer-
sicherung ist. Der staatliche Gesetzge

Eltern fi nanzieren ühcrwlsgend
den llnterhalt der (inder.
Nur-Erwerbttäti8e sparen.
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Grundlage stellen.
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